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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Gießwal-
zanlage und ein Verfahren zum Herstellen von metallischem
Walzgut. Bekannte Gießwalzanlagen 100 dieser Art umfas-
sen eine Gießlinie und eine parallel zur Gießlinie versetzt an-
geordnete Walzlinie. Ein Brammentransport von der Gießli-
nie quer zur Gießrichtung hin zu der Walzlinie erfolgt mit Hilfe
einer Querverschiebeinrichtung. Um die Wärmeverluste des
Ofens zu minimieren und den Wärmeübergang von Heizgas
im Ofen auf die Brammen zu optimieren ist erfindungsgemäß
vorgesehen, dass der Ofen 150 die komplette Querverschie-
beinrichtung 130 sowie zumindest einen Teil des Auslaufroll-
gangs 128 der Strangführung 120 und zumindest einen Teil
des Einlaufrollgangs 140 für die Brammen in die Walzlinie
mit umschließt. Darüber hinaus ist der Einlauf des Ofens für
die Brammen in der Gießlinie und der Auslauf des Ofens für
die Brammen in der Walzlinie angeordnet, so dass ein stirn-
seitiger Einlauf der Brammen und ein stirnseitiger rückwärti-
ger Auslauf der Brammen aus dem Ofen möglich ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gießwalzanlage
und ein Verfahren zum Herstellen von metallischem
Walzgut aus Kohlenstoffstahl.

[0002] Derartige Gießanlagen und Verfahren sind im
Stand der Technik grundsätzlich bekannt; siehe z. B.
die Druckschriften DE 196 81 466, EP 1 112 128,
DE 693 16 703, EP 1 833 623 und EP 1 940 566.

[0003] Konkret offenbart die europäische Patent-
schrift EP 1 833 623 B1 eine Gießwalzanlage zur
Herstellung von Brammen mit einer Kokille, einer der
Kokille nachgeschalteten Strangführung zum Umlen-
ken des gegossenen Gießstrangs aus der Vertika-
len in die Horizontale, einem Erwärmungsofen, ei-
ner Entzunderungsvorrichtung, einem Vorgerüst, ei-
nem Steckelwalzwerk, einer Schere, einer Kühlvor-
richtung und einem Haspel. Der Gießstrang bzw. die
Brammen gehen nach Durchlaufen des Erwärmungs-
ofens zunächst durch das Vorgerüst, bevor sie in das
Steckelwalzwerk einlaufen. Alle genannten Kompo-
nenten der Anlage liegen in einer Linie.

[0004] Die europäische Patentschrift
EP 1 940 566 B1 offenbart eine Dünnbrammengieß-
maschine mit einer Tandemwalzeinrichtung. Bereits
in der Strangführung ist eine Dickenreduktion für den
Gießstrang vorgesehen; ein sogenannter Liquid Core
Reduction LCR-Bereich. Der Radius zur Umlenkung
des Gießstrangs in die Horizontale ist kleiner als 2
m, die Gießdicke beträgt 25–32 mm und die Gießge-
schwindigkeit liegt bei 6 bis 16 m/sek.

[0005] Die deutsche Veröffentlichung
DE 196 81 466 T1 offenbart eine Gießwalzanlage
zum Herstellen von metallischem Walzgut, umfas-
send eine Gießlinie mit einer Kokille zum vertika-
len Gießen eines Gießstrangs und mit einer Strang-
führung, welcher einen Teppich zum Umlenken des
Gießstrangs aus der Vertikalen in die Horizontale, ei-
ne Richteinrichtung, eine Schere zum Verteilen des
Gießstrangs in Brammen und einen Auslaufrollen-
gang aufweist. Parallel zu der Gießlinie umfasst die
Gießwalzanlage eine Walzlinie mit einem Einlauf-
rollgang und einem Steckelwalzwerk zum Walzen
der Brammen von Walzgut, einer dem Steckelwalz-
werk nachgeschalteten Kühleinrichtung und einem
der Kühleinrichtung nachgeschalteten Aufwickelein-
richtung. Zwischen der Gießlinie und der Walzlinie
ist eine Querverschiebeeinrichtung angeordnet zum
Quertransportieren der Brammen von dem Auslauf-
rollengang der Strangführung zu dem Einlaufrollen-
gang der Walzlinie. Ein Ofen ist vorgesehen zum Er-
wärmen der Brammen während des Quertranspor-
tes.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Gießwalzanlage und ein Verfahren zur Herstel-

lung von metallischem Walzgut gemäß der im letz-
ten Absatz beschriebenen Art dahingehend weiterzu-
bilden, dass die Wärmeverluste beim Transportieren
der Brammen aus der Gießlinie in die Walzlinie wei-
ter reduziert werden.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die im Patentan-
spruch 1 beanspruchte Gießwalzanlage gelöst. Die-
se Gießwalzanlage ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Ofen die komplette Querverschiebeeinrichtung
sowie zumindest einen Teil des Auslaufrollganges
der Strangführung und zumindest einen Teil des Ein-
laufrollganges der Walzlinie mit einschließt und dass
der Einlauf des Ofens für die Brammen in der Gieß-
linie und der Auslauf des Ofens für die Brammen in
der Walzlinie angeordnet ist.

[0008] Die beanspruchte Ausgestaltung des Ofens
hat den Vorteil, dass die Brammen nicht nur wäh-
rend ihres Quertransportes, sondern bereits auf dem
Auslaufrollengang der Strangführung und auf dem
Einlaufrollgang des Steckelwalzwerkes gegen uner-
wünschte Abkühlung gesichert werden, weil sich der
Ofen auch über diese Bereiche erstreckt. Durch die
Anordnung der Öffnungen des Ofens für den Einlauf
der Brammen in der Gießlinie und die analoge An-
ordnung der Öffnung für den Auslauf der Brammen
in die Walzlinie in der Walzrichtung können die Brei-
ten der Öffnungen bzw. der Türen in diesen Öffnun-
gen im Wesentlichen auf die Breite der Brammen be-
schränkt werden. Dies ist im Hinblick auf die Energie-
verluste bzw. die Energiebilanz des Ofens besonders
vorteilhaft im Vergleich zu der Konstruktion von Ofen-
türen im Stand der Technik, wo die Ofentüren sich
über die gesamte Länge einer Bramme erstrecken,
weil die Bramme quer in den Ofen eingefahren wird.

[0009] Somit dienen beide beanspruchte Maßnah-
men zur Reduktion der Temperaturverluste der
Bramme und zur Erhöhung des Wirkungsgrades des
Ofens.

[0010] Die beanspruchte Gießwalzanlage dient zur
Herstellung von Walzgut in Form von Flachstahl mit
einer Jahresproduktion von weniger als 700.000 t pro
Jahr Kohlenstoffstahl. Die Anlage zeichnet sich aus
durch ein kompaktes Anlagenlayout und z. B. auf-
grund des Fehlens eines Vorgerüstes und des hohen
Wirkungsgrades des Ofens durch geringe Investiti-
ons- und Produktionskosten. Sie eignet sich deshalb
besonders gut für (neue) Stahlproduzenten in Regio-
nen ohne bisherige eigene Flachstahlerzeugung. Sie
dient zum Gießen von Brammen mit Breiten zwischen
700 und 1.700 mm.

[0011] Gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist vorgesehen, dass das Heizgas im
Ofen in einer Strömungsrichtung geführt wird, welche
der Bewegungsrichtung der Brammen im Ofen ent-
gegenläuft. Dieses Gegenstromprinzip führt ebenfalls
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zu einer deutlichen Effizienzsteigerung des Ofens,
denn die Brammen werden auf diese Weise besser
warm gehalten.

[0012] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist der Ofen eine weitere Öffnung auf,
welche entweder als Auslauf für Brammen dient, wel-
che nicht in die Walzlinie eingebracht werden sollen
oder als Einlauf für Brammen fungiert, welche nicht
über die Gießlinie der Walzlinie zugeführt werden sol-
len. Zu diesem Zweck ist der Auslaufrollengang der
Strangführung über den Querverschiebebereich des
Ofens hinaus durch die besagte weitere Öffnung hin-
durch nach außerhalb des Ofens in der Gießlinie ver-
längert.

[0013] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
ist der Rollenteppich der Strangführung aus einer
Mehrzahl von Segmenten gebildet, welche in Gieß-
richtung hintereinander angeordnet sind. In einem
ersten, der Kokille nachgeordneten Segment sind zu-
nächst drei bis sieben Rollenpaare vertikal überein-
ander angeordnet zum Ausbilden eines vertikalen
Führungsbereiches für den Gießstrang. Diesem ver-
tikalen Führungsbereich sind in Gießrichtung fünf bis
elf weitere Rollenpaare innerhalb des ersten Seg-
mentes nachgeordnet, welche bogenförmig angeord-
net sind zum Ausbilden eines Biegebereichs zum An-
biegen des Gießstrangs aus der Vertikalen in einen
Gießradius zwischen 3,5 bis 6,5 m. Nach dem Bie-
gebereich, welcher noch dem ersten Segment zuge-
rechnet wird, folgen zwei bis vier weitere Bogenseg-
mente zum weiteren Führen des Gießstrangs.

[0014] Die besagte kompakte Bauweise der Anlage
zeigt sich insbesondere in deren gestützter Länge
von ≤ 12 m und in einer geringen Bauhöhe der Gieß-
walzanlage zwischen 5 und 8 m.

[0015] Die oben genannte Aufgabe wird weiterhin
durch ein Verfahren zum Herstellen von metalli-
schem Walzgut gemäß Patentanspruch 15 gelöst.
Dieses Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Brammen stirnseitig in Gießrichtung in den Ofen
einlaufen und rückwärts stirnseitig in Walzrichtung
aus dem Ofen auslaufen. Die Vorteile dieser Lösung
entsprechen den oben mit Bezug auf die beanspruch-
te Gießwalzanlage genannten Vorteilen.

[0016] Die Gießwalzanlage ist geplant für Gießge-
schwindigkeiten zwischen 1 und 3,5 m/min.

[0017] Nach Verlassen des Ofens laufen die Bram-
men unmittelbar in das Walzgerüst des Steckelwalz-
werks ein, werden dort in einem ersten Stich dicken-
reduziert und werden nachfolgend stromabwärts des
Walzgerüstes auf einem dort befindlichen Steckel, d.
h. einem dort befindlichen Wickelofen des Steckel-
walzwerks aufgewickelt. Zur Erhöhung der Produk-
tionseffizienz wird die Bramme nicht zunächst in ei-

nem stromaufwärts des Walzgerüstes des Steckel-
walzwerks befindlichen Wickelofen aufgewickelt und
zwischengespeichert bevor sie in das Walzgerüst des
Steckelwalzwerks einläuft.

[0018] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der be-
anspruchten Gießwalzanlage und des beanspruch-
ten Verfahrens sind Gegenstand der abhängigen An-
sprüche.

[0019] Der Erfindung sind drei Figuren beigefügt,
wobei

[0020] Fig. 1 die beanspruchte Gießwalzanlage in
einem Längsschnitt;

[0021] Fig. 2 den Ofen mit zugehörigem Einlauf-
rollgang und zugehörigem Auslaufrollgang in einer
Draufsicht; und

[0022] Fig. 3 die wesentlichen Komponenten der
Gießlinie der beanspruchten Gießwalzanlage
zeigt.

[0023] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die genannten Figuren in Form von Aus-
führungsbeispielen detailliert beschrieben. In allen Fi-
guren sind gleiche technische Elemente mit gleichen
Bezugszeichen bezeichnet.

Erläuterung verwendeter Begrifflichkeiten:

[0024] Der Begriff „Walzrichtung“ entspricht dem Be-
griff „Gießrichtung“; beide Begriffe meinen dieselbe
Richtung. Allerdings ist die Walzrichtung gegenüber
der Gießrichtung parallel versetzt.

[0025] Die Begriffe „Steckel“ und „Wickelofen“ sind
gleichbedeutend.

[0026] Die Länge des Ofens meint die Länge in
Gieß- oder Walzrichtung. Die Breite des Ofens meint
die Erstreckung des Ofens quer zur Gieß- oder Walz-
richtung.

[0027] Der Auslaufrollgang der Strangführung ist
grundsätzlich gleichbedeutend mit dem Einlaufroll-
gang des Ofens. Beide verlaufen in Gießrichtung. Ei-
ne Verlängerung des Auslaufrollgangs der Strangfüh-
rung, welche sich durch den Ofen hindurch und nach
außerhalb des Ofens erstreckt, verläuft ebenfalls in
Gießrichtung.

[0028] Der Auslaufrollgang des Ofens erstreckt sich
in Walzrichtung und ist grundsätzlich gleichbedeu-
tend mit dem Einlaufrollgang des Steckelwalzwerks.

[0029] Fig. 1 zeigt die beanspruchte Gießwalzanla-
ge in einer Seitenansicht. Die Gießwalzanlage 100
umfasst eine Gießlinie und eine Walzlinie, welche
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über eine Querverschiebeeinrichtung 130 miteinan-
der verbunden sind. Die Gießlinie umfasst eine Gieß-
bühne 105, eine Kokille 110, eine Strangführung
120, eine Schere 127 und einen Auslaufrollgang der
Strangführung 128. Alle genannten Komponenten
der Gießlinie sind in Gießrichtung in der genannten
Reihenfolge hintereinander angeordnet.

[0030] Die Gießbühne umfasst typischerweise einen
Drehturm oder Pfannenwagen zum Handhaben der
Pfannen zum Sequenzgießen. Es wird ein verdeck-
tes Gießen mit keramischen Bauelementen zwischen
Pfanne und Verteiler (Schattenrohr) bzw. zwischen
Verteiler und Kokille (Tauchrohr) vorgesehen. Der
Verteiler wird typischerweise mit Abdeckpulver und
die Kokille mit Gießpulver abgedeckt.

[0031] Die Kokille 110 kann entweder aus vier Tei-
len, zwei Breitseiten und zwei Schmalseiten oder
als Rahmenkokille ausgebildet sein. Sie verfügt vor-
zugsweise über eine integrierte Füllstandsmessung,
welche beispielsweise radiometrisch oder mit Wirbel-
strom funktioniert. Vorteilhafterweise verfügt die Ko-
kille, insbesondere wenn sie über zwei Schmalseiten
verfügt, über eine Schmalseitenverstellung zur For-
mateinstellung vorzugsweise während des Gießbe-
triebs. Die Kokille ist vertikal unterhalb der Gießbüh-
ne positioniert. Sie kann mit oder ohne Trichter am
oberen Kokillenkopf ausgebildet sein. Bei Ausbildung
als Trichterkokille beträgt die Bombierung 10 bis 60
mm am oberen Kokillenkopf. Der Austritt der Kokille
verläuft vorzugsweise parallel, er kann jedoch im Fal-
le einer Trichterkokille auch eine Restbombierung <
10 mm aufweisen. Die Kokillenwände bzw. Kokillen-
platten sind vorzugsweise aus Kupfer oder einer Kup-
ferlegierung mit oder ohne voll- oder teilflächiger ver-
schleißmindernder Beschichtung ausgebildet. Die al-
ternative zur Verwendung einer Trichterkokille ist die
Verwendung einer planparallelen Kokille. Die Kokille
ist mit einem Exzenter oder hydraulischen Oszillati-
onsantrieb für Oszillationshübe bis zu 360 Hübe pro
Minute und Amplituden ≤ ±5 mm ausgestattet. Die
Kokille wird wassergekühlt mit Wassermengen von
1.000 bis 3.000 l/min/je Meter Gießbreite.

[0032] Die Strangführung 120 besteht im Wesentli-
chen aus einem Rollenteppich mit geteilten oder un-
geteilten Rollen mit Durchmessern < 250 mm. Die
Rollen können als Achsrollen oder als Zapfenrollen
vorzugsweise mit Innenkühlung ausgebildet sein. Ei-
ne Lagerkühlung ist vor allem vorgesehen bei Mitten-
lagern.

[0033] Die Rollen des Rollenteppichs sind vorzugs-
weise in Segmenten 121, 122, 123, 124 gruppiert,
wie dies in Fig. 2 dargestellt ist. Die Segmente beste-
hen typischerweise jeweils aus einem Oberrahmen
und einem Unterrahmen, an welchem jeweils eine
Mehrzahl von Rollen drehbar gelagert ist. Der Gieß-
strang wird, wie in Fig. 2 gezeigt, zwischen den ge-

genüberliegenden Rollen eines Segmentes geführt.
Der Oberrahmen und der Unterrahmen mit den je-
weils daran drehbar gelagerten Rollen sind mit Hil-
fe von Hydraulikzylindern 129 relativ zueinander ver-
stellbar bzw. anstellbar. Diese hydraulische Segmen-
tanstellung erfolgt als Schwarz/Weiß-Schaltung auf
Spacern bzw. positionsgeregelt mit einer Überwa-
chung der auftretenden Kräfte im Hinblick auf einen
minimalen und maximalen zulässigen Kraftwert.

[0034] In einem ersten Segment 121, welches der
Kokille 110 in Gießrichtung R unmittelbar nachfolgt,
sind, wie in Fig. 2 gezeigt, zunächst drei bis sieben
Rollenpaare vertikal übereinander angeordnet. Die
durch die Kokille vorgegebene vertikale Ausrichtung
des Gießstrangs wird auf diese Weise zunächst ein
Stück weit verlängert. Den besagten Rollen schließt
sich innerhalb des ersten Segmentes 121 ein Biege-
bereich an, welcher sich über 5 bis 11 weitere Rollen-
paare erstreckt und den Gießstrang in einen Gießra-
dius kontinuierlich zwischen 3,5 und 6,5 m biegt. In
Fig. 2 ist dieser Biegebereich zu erkennen an den ho-
rizontalen Linien, welche sich von den Rollenpaaren
aus nach rechts erstrecken; diese Linien repräsentie-
ren die Änderung des Biegeradius, die sich sukzes-
sive an den einzelnen Rollenpaaren des Biegeberei-
ches ergibt. Die besagte Vorschaltung von drei bis
sieben Rollenpaaren in vertikaler Anordnung vor den
Biegebereich hat den Vorteil, dass sich im Biegebe-
reich auftretende Kräfte nicht bis in die Kokille 110
übertragen, sondern von den besagten Rollenpaaren
in vertikaler Anordnung aufgefangen werden.

[0035] An das erste Segment 121 schließen sich
in Gießrichtung zwei bis vier weitere Bodensegmen-
te 122, 123, 124 an. Die gestützte Länge der Gieß-
maschine ist kleiner als 12 m. Innerhalb der Strang-
führung ist keine nennenswerte Dickenreduktion des
Gießstrangs mit Hilfe von Liquid Core Reduction LCR
vorgesehen. Änderungen der Dicke des Gießstrangs
ergeben sich lediglich aus üblichen Tapereinstellun-
gen in Teilen oder über den gesamten Rollenteppich
in Gießrichtung, d. h. aufgrund von üblichen Keilein-
stellungen der Segmente in Gießrichtung zur Kom-
pensation von natürlich auftretendem Schrumpf des
Gießstrangs in Gießrichtung aufgrund seiner Abküh-
lung. Darüber hinaus kann Dickenreduktion allenfalls
noch durch den Einsatz von Softreduction eintreten.
Softreduction meint das aktive Zusammenquetschen
der oberen und unteren Strangschale im Bereich vor
der Durcherstarrung des Gießstrangs, um z. B. Sei-
gerungen zu vermeiden.

[0036] Innerhalb der Strangführung 120, im Bereich
der Segmente ist vorzugsweise eine geregelte Se-
kundärkühlung vorgesehen zum Kühlen des Strangs
nach seinem Austritt aus der Kokille. Die Kühlung
erfolgt typischerweise über Spritzpläne oder bevor-
zugt über ein Prozessmodell. Im Übergangsbereich
von der Kreisbogenführung in die Horizontale weist
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die Strangführung 120 eine Richteinrichtung 126 auf,
welche aus einzelnen ansteuerbaren und zumindest
teilweise angetriebenen Rollenpaaren besteht. Die
ansteuerbaren Rollenpaare weisen bevorzugt eine
Positions- und Kraftüberwachung auf. Die Richtein-
richtung 126 kann als drei oder vier Rollenpaarein-
heit oder alternativ in Segmentbauweise ausgeführt
sein. Die Gießdicke des Gießstrangs am Ausgang
der Richteinrichtung 126 liegt zwischen 90 mm und
120 mm. Die Bauhöhe der Anlage bewegt sich zwi-
schen 5 und 8 m.

[0037] Wie in Fig. 1 dargestellt, ist der Strangfüh-
rung 120 eine Schere 127 nachgeordnet zum Zertei-
len des Gießstrangs in Brammen vorgegebener Län-
ge. Die Breite der Brammen liegt bei der beanspruch-
ten Gießwalzanlage zwischen 700 und 1.700 mm.

[0038] Der Schere 127 ist in Gießrichtung ein Aus-
laufrollengang 128 der Strangführung nachgeordnet.

[0039] Aus der soeben beschriebenen Gießlinie
werden die Brammen mit Hilfe eines Ofens 150, bei-
spielsweise eines Hubherdofens, in eine parallel zur
Gießlinie versetzt angeordnete Walzlinie transpor-
tiert. Insofern dienen die Schere 127 und der Ofen
125 mit einer darin enthaltenen Querverschiebeein-
richtung 130 zum Endkoppeln von Gieß- und Walz-
prozess.

[0040] Die Walzlinie umfasst einen Auslaufrollen-
gang des Ofens 150, welcher gleichbedeutend ist
mit einem Einlaufrollgang 140 in ein Steckelwalzwerk
160. In der Walzlinie ist zwischen dem Ofen 150
und dem Steckelwalzwerk 160 vorzugsweise eine
Entzunderungseinrichtung 158 angeordnet. Das Ste-
ckelwalzwerk 160 umfasst stromaufwärts und strom-
abwärts jeweils einen Steckel, d. h. einen Wickel-
ofen zum Zwischenspeichern des Walzgutes zwi-
schen den einzelnen Stichen. Eine vorbestimmte un-
gradzahlige Anzahl von Stichen wird ausgeführt, um
die Dicke der Brammen auf eine gewünschte Enddi-
cke zu reduzieren. Das so entstehende Walzgut in
Form von Flachstahl wird nach Durchlaufen des Ste-
ckelwalzwerks 160 in einer Kühleinrichtung 170 ge-
kühlt, bevor es entweder als Platte abgelegt oder, wie
in Fig. 1 gezeigt, mit Hilfe einer Aufwickeleinrichtung
180 zu einem Bund aufgewickelt wird.

[0041] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf
Fig. 3 der erfindungsgemäße Ofen detailliert be-
schrieben.

[0042] Wie in Fig. 3 zu erkennen ist, umfasst der
erfindungsgemäße Ofen 150 nicht nur den eigentli-
chen Bereich der Querschiebeeinrichtung 130, wel-
che dazu dient, die Brammen aus der Gießlinie in
die Walzlinie quer zu transportieren, sondern auch
den vorgelagerten Auslaufrollgang 128 der Strang-
führung 120 und den nachgelagerten Einlaufrollgang

140 der Walzlinie in das Steckelwalzwerk 160. Be-
heizt bzw. der Ofenatmosphäre ausgesetzt ist derje-
nige Teil des Auslaufrollgangs 128 der Strangführung
120, welcher von dem Ofen 150 umspannt ist, auch
Einlaufbereich des Ofens genannt, sowie der besagte
Bereich der Querverschiebeinrichtung 130 (Hubherd-
bereich genannt). Das von einer Heizeinrichtung, in
Fig. 3 nicht gezeigt, bereitgestellte Heizgas für das
Innere des Ofens wird über einen Einlass in dem Hub-
herdbereich in das Innere des Ofens geleitet. Von
dort strömt es entgegen der Transportrichtung der
Brammen zu einem Auslass, welcher vorzugsweise
am Anfang des Ofeneinlaufbereiches quer ab des
Einlaufs für die Brammen in den Ofen angeordnet ist,
wie dies in Fig. 3 gezeigt ist. Auf diese Weise stellt
sich ein Gegenstromprinzip zwischen Brammenlauf
und Heizgas ein, was vorteilhaft für den Wärmeüber-
gang auf die Brammen ist.

[0043] Die Länge X2 der Querverschiebeeinrichtung
130 in Gießrichtung, d. h. entsprechend die Länge
des von dem Ofen umschlossenen Teils des Einlauf-
rollgangs 140 für das Steckelwalzwerk 160 beträgt
zwischen 15 und 35 m entsprechend der maxima-
len Länge der Brammen. Die Länge der Einlaufzone
in den Ofen, d. h. der von dem Ofen umschlossene
Teil des Auslaufrollgangs 128 der Strangführung 120
steht im Verhältnis zur Länge X2, wobei das Verhält-
nis X1/X2 < 1,5, vorzugsweise ca. 1 ist. Die Breite Y1
des Ofens 150 quer zur Gießrichtung steht ebenfalls
im Verhältnis zur Länge X2 des Ofens 150. Vorzugs-
weise beträgt das Verhältnis Y1 zu X2 0,2 bis 0,8,
vorzugsweise ca. 0,5.

[0044] Die besagten Angaben für die Länge X2 und
die Verhältnisse X1 zu X2 und Y1 zu X2 sind so ge-
wählt, um einen Walzenwechsel ohne Gießsequenz-
unterbrechung realisieren zu können.

[0045] Der Ofen 150 ist erfindungsgemäß so kon-
struiert, dass, wie in Fig. 3 gezeigt, die Bramme in
Gießrichtung stirnseitig frontal über den Auslaufrol-
lengang 128 mit ihrer Schmalseite voran in den Ofen
einlaufen kann. Auch das Herausführen der Bram-
men erfolgt stirnseitig, d. h. mit ihrer Schmalseite vor-
an rückwärts über den Rollgang 140 in Richtung Ste-
ckelwalzwerk. Der Auslaufrollgang 128 der Strang-
führung 120 kann durch den Ofen 150 hindurch und
über diesen hinaus in Form eines Auslauf-/Einschub-
rollgangs 190 für die Brammen verlängert sein, wie
dies in Fig. 3 dargestellt ist. In diesem Fall ist ei-
ne weitere Türe in der Ofenwand im Übergang zu
dem besagten Aus-/Einschubrollgang 190 vorzuse-
hen. Aufgrund des stirnseitigen und nicht querseiti-
gen Einlaufs der Brammen in den Ofen können sämt-
liche Türen des Ofens an den Auslässen und Einläs-
sen für die Brammen in ihrer Breite im Wesentlichen
auf die max. Breite der Brammen beschränkt werden.
Insbesondere müssen keine Türen bzw. Öffnungen in
dem Ofen vorgesehen sein, die ein Einführen und ein
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Ausführen der Brammen quer zur Gießlinie ermögli-
chen. Auf diese Weise können die Temperatur- und
Energieverluste des Ofens deutlich reduziert werden.

[0046] Sämtliche Rollengänge in dem Ofen 150 kön-
nen mit einseitig oder zweiseitig gelagerten Rollen mit
oder ohne Rollenkühlung ausgeführt sein.

Bezugszeichenliste

100 Gießwalzanlage
105 Gießbühne
110 Kokille
120 Strangführung
121 erstes Segment
122 zweites Segment
123 drittes Segment
124 viertes Segment
125 Rollenteppich
126 Richteinrichtung
127 Schere
128 Auslaufrollgang der Strangführung
129 Hydraulikzylinder
130 Querverschiebeeinrichtung
140 Einlaufrollgang in das Steckelwalzwerk in

der Walzlinie
150 Ofen
156 Öffnung im Ofen
158 Entzunderunseinrichtung
160 Steckelwalzwerk
162 Wickelofen
164 Wickelofen
170 Kühleinrichtung
180 Aufwickeleinrichtung
190 Aus-/Einschubrollgang für Brammen
210 Gießstrang
R Gießrichtung
X1 Länge des Ofens in Gießrichtung
X2 Länge des Querverschiebebereiches in

Gießrichtung
Y1 Breite des Querverschiebebereiches
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Patentansprüche

1.  Gießwalzanlage (100) zum Herstellen von me-
tallischem Walzgut, aufweisend:
eine Gießlinie mit einer Kokille (110) zum vertika-
len Gießen eines Gießstrangs (210) und mit ei-
ner Strangführung (120), welche einen Rollenteppich
(125) zum Umlenken des Gießstrangs aus der Verti-
kalen in die Horizontale, eine Richteinrichtung (126),
eine Schere (127) zum Zerteilen des Gießstrangs in
Brammen und einen Auslaufrollgang (128) aufweist,
eine parallel versetzt zu der Gießlinie angeordnete
Walzlinie mit einem Einlaufrollgang (140) und mit ei-
nem Steckelwalzwerk (160) zum Walzen der Bram-
men zu dem Walzgut;
eine Querverschiebeeinrichtung (130) zum Quer-
transportieren der Brammen von dem Auslaufroll-
gang (128) der Strangführung zu dem Einlaufrollgang
(140) der Walzlinie; und
einen Ofen (150) zum Erwärmen der Brammen wäh-
rend des Quertransportes
dadurch gekennzeichnet, dass
der Ofen (150) die komplette Querverschiebeeinrich-
tung (130) sowie zumindest einen Teil des Auslauf-
rollgangs (128) der Strangführung und zumindest ei-
nen Teil des Einlaufrollgangs (140) der Walzlinie mit
einschließt; und
der Einlauf des Ofens für die Brammen in der Gieß-
linie und der Auslauf des Ofens für die Brammen in
der Walzlinie angeordnet ist.

2.    Gießwalzanlage (100) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ofen (150) eine
Heizeinrichtung aufweist zum Bereitstellen von Heiz-
gas für das Innere des Ofens, einen Einlass zum Zu-
führen des Heizgases in das Innere des Ofens ent-
gegen der Transportrichtung der Bramme, wobei der
Einlass vorzugsweise am Ende eines Querverschie-
bebereiches des Ofens angeordnet ist, und einen
Auslass zum Abführen des Heizgases aus dem Ofen,
wobei der Auslass vorzugsweise am Anfang des Aus-
laufrollgangs der Strangführung querab des Einlaufs
für die Brammen in den Ofen angeordnet ist.

3.   Gießwalzanlage (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Länge (X2) des von dem Ofen umschlosse-
nen Teils des Einlaufrollgangs (140) für das Steckel-
walzwerk zwischen 15m und 35m beträgt.

4.    Gießwalzanlage (100) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verhältnis von der
Länge (X1) des von dem Ofen umschlossenen Teils
des Auslaufrollgangs der Strangführung zu der Län-
ge (X2) des Querverschiebebereiches kleiner als 1,
5, vorzugsweise ca. 1 ist.

5.   Gießwalzanlage (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verhältnis von Breite (Y1) des Ofens zur

Länge des Querverschiebebereiches (X2) zwischen
0,2 und 0,8; vorzugsweise bei ca. 0,5 liegt.

6.  Gießwalzanlage (100) nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Ofen (150) eine weitere Öffnung (156) aufweist,
welche entweder als Auslauf für Brammen dient, wel-
che nicht in die Walzlinie eingebracht werden sollen,
oder als Einlauf für Brammen fungiert, welche nicht
über die Gießlinie der Walzlinie zugeführt werden sol-
len; und
der Auslaufrollgang (128) der Strangführung über
den Querverschiebebereich hinaus durch die weitere
Öffnung (156) hindurch nach außerhalb des Ofens in
der Gießlinie verlängert ist.

7.   Gießwalzanlage (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Ofen (150) als Hubherdofen ausgebildet ist.

8.   Gießwalzanlage (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breitseitenwände der Kokille (110) am Aus-
gang der Kokille parallel verlaufend ausgebildet sind.

9.   Gießwalzanlage (100) nach einem der vorge-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Rollenteppich (125) der Strangführung aus ei-
ner Mehrzahl von Segmenten gebildet ist, welche in
Gießrichtung (R) hintereinander angerordnet sind;
wobei in einem der Kokille (110) unmittelbar nachfol-
genden ersten Segment (121) zunächst 3 bis 7 Rol-
lenpaare vertikal übereinander angeordnet sind zum
Ausbilden eines vertikalen Führungsbereichs für den
Gießstrang, und nachfolgend weitere 5 bis 11 Rollen-
paare innerhalb des ersten Segments bogenförmig
angeordnet sind zum Ausbilden eines Biegebereichs
zum Anbiegen des Gießstrangs aus der Vertikalen in
einen Gießradius zwischen 3,5 bis 6,5m; und
wobei dem ersten Segment 2 bis 4 Bogensegmente
(122, 123, 124) nachgeordnet sind zum Führen des
Gießstrangs in dem Gießradius zwischen 3,5 und 6,
5m.

10.  Gießwalzanlage (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die gestützte Länge der Gießwalzanlage, ge-
messen vom Gießspiegel bis zum Beginn des Aus-
laufs der Strangführung, kleiner gleich 12 m beträgt.

11.  Gießwalzanlage (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dicke des Gießstrangs (210) am Ende der
Strangführung zwischen 90mm und 120mm beträgt.

12.  Gießwalzanlage (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass die Bauhöhe der Gießwalzanlage zwischen 5
und 8 m beträgt.

13.  Gießwalzanlage (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Strangführung (120) vor dem Bereich der
Durcherstarrung des Gießstrangs einen Softredukti-
onbereich aufweist.

14.  Gießwalzanlage (100) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
gekennzeichnet durch
eine dem Steckelwalzwerk (160) in Gießrichtung (R)
nachgeschaltete Kühleinrichtung (170) zum Kühlen
des Walzgutes; und
beispielsweise eine der Kühleinrichtung in Gieß-
richtung nachgeschaltete Aufwickeleinrichtung (180)
zum Aufwickeln des gekühlten Walzgutes.

15.    Verfahren zum Herstellen von metallischem
Walzgut, aufweisend folgende Schritte:
In einer Gießlinie:
Vertikales Gießen eines Gießstrangs (210);
Umlenken des Gießstrangs aus der Vertikalen in die
Horizontale;
Zerteilen des Gießstrangs in Brammen;
Quertransportieren der Brammen aus der Gießlinie
in eine parallel versetzt angeordnete Walzlinie, wobei
die Brammen in einem Ofen erwärmt oder zumindest
warmgehalten werden;
in der Walzlinie:
Walzen und Dickenreduzieren der Brammen in einem
Steckelwalzwerk zu Walzgut;
dadurch gekennzeichnet, dass
die Brammen stirnseitig in Gießrichtung in den Ofen
einlaufen und rückwärts stirnseitig in Walzrichtung
aus dem Ofen auslaufen.

16.    Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gießgeschwindigkeit zwi-
schen 1 und 3,5 m/min beträgt.

17.    Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brammen im In-
nern des Ofens (150) unmittelbar nach ihrem Eintritt
in den Ofen, während ihres Quertransports und vor-
zugsweise auch noch während ihres nachfolgenden
Transports in Walzrichtung mit einem Heizgas be-
aufschlagt werden, welches entgegen der jeweiligen
Transportrichtung der Brammen strömt.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass die Brammen nach
Verlassen des Ofens unmittelbar in das Walzgerüst
des Steckelwalzwerks einlaufen, dort in einem ersten
Stich dickenreduziert werden und nachfolgend auf
dem stromabwärts des Walzgerüstes befindlichen
Steckel des Steckelwalzwerks aufgewickelt werden.

19.    Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Brammen in dem Steckel-
walzwerk mit mindestens 3 Stichen auf ihre vorgege-
bene Enddicke gewalzt werden, bevor sie als Walz-
gut in Form von Flachstahl gekühlt und beispielswei-
se aufgewickelt werden.

20.   Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis
19, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem
Material, aus welchem der Gießstrang, die Brammen
und das Walzgut gefertigt sind, um Kohlenstoffstahl
handelt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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